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Grundlagen zur Abrechnung von Startgeldern 
 
Zur Abrechnung von Startgeldern sind folgende Punkte zu beachten:  
 
1. Bezuschusst werden durch den Landessportbund Startgelder für die Teilnahme an 

Meisterschaften aller DSV-Jugend- und Juniorenbootklassen.  
 

2. Es können nur Startgelder zu Internationalen Deutschen Jüngsten-, Jugend- und Junioren-
Meisterschaften(IDJüM, IDJM), Jugend- Europa- und Jugend- Weltmeisterschaften (JEM/ JWM) 
und deren Ausscheide (EMA/ WMA)beantragt werden.  
Es werden keine allgemeinen Deutschen Meisterschaften zur Abrechnung herangezogen, es sei 
denn es wird in der Jugendbootsklasse keine Deutsche Jüngsten- oder Jugendmeisterschaft 
ausgetragen. 
 

3. Zugelassen zur Förderung sind Segler mit mind. 50 nationalen RL Punkten. 
 

4. Es müssen Kopien der Startgeldquittung mit Name und Segel- Nr. sowie eine Ergebnisliste mit 
Platzierung vorliegen. 
 
Die Erstattung erfolgt über den VBS. 
Die Bezuschussung des Startgeldes wird, gemäß Beschluss JST 2016, wie folgt vorgenommen: 
 
Die Bezuschussung von IDJüM, IDJM, JEM, JWM, Jugend EMA/ WMA erfolgt anhand der 
Platzierung 
 
- im ersten Viertel   beträgt 100% Rückerstattung des Startgeldes  

 
- in der ersten Hälfte  beträgt 50% Rückerstattung des Startgeldes  

 
5. Startgelder zu anderen kontinentalen Jugend/Junioren-Meisterschaften können beantragt 

werden  
 

6. Die Bezuschussung von Trainingsmaßnahmen zu JEM/ JWM, Deutsch- Französ. Jugendwerk, 
oder vergl. Maßnahmen mit entsprechender Vorqualifikation kann beantragt werden. Die 
Förderhöhe wird von den Jugendobleuten des VBS festgelegt.  

 
Abrechnungstermin für alle Förderanträge:   15.11. des Abrechnungsjahres 
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